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Die AG Rehabilitation und gesellschaftliche Teilhabe sehbehinderter und blinder Seniorinnen und Senioren stellt sich vor
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Ausgangslage
[bookmark: _GoBack]Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels wächst die Gruppe der Seniorinnen und Senioren mit Sehbeeinträchtigungen kontinuierlich an. Die aktuellsten Studien für den deutschsprachigen Raum gehen von über 8% der zuhause lebenden Bevölkerung ab 70 Jahre aus1. Dies sind in absoluten Zahlen ca. 650.000 Menschen in Deutschland, 90.000 in Österreich und 80.000 in der Schweiz. Unter den Personen, die im hohen Alter in Pflegeeinrichtungen leben, sind rund 40% von einer Sehbehinderung betroffen, 14% davon in einem hohen Grade.2 Die betroffenen Personen unterscheiden sich hinsichtlich der Art und des Ausmaßes der Sehbeeinträchtigung, des Alters sowie des Gesundheitszustandes.

Für die Lebensqualität und bedarfsorientierte Beratungs- und Unterstützungsangebote ist entscheidend, ob die Sehbeeinträchtigung von Geburt an (Frühsehbehinderung) oder im Laufe des späteren Lebens (Spätsehbehinderung) eingetreten ist. Vieles spricht heute dafür, dass die Beratungs-, Förder- und Schulungsangebote traditionell auf die erste Gruppe ausgerichtet sind. Angebote für Seniorinnen und Senioren mit einer Sehbeeinträchtigung entstehen erst nach und nach, eine besondere Bedeutung kommt hier der psychosozialen Arbeit zu. Seniorinnen und Senioren und ihre Angehörigen erfahren die Sehbeeinträchtigung im Alter als erhebliche Problematik und sind im Umgang damit meist unerfahren und verunsichert.

Vor diesem Hintergrund vertritt die Arbeitsgemeinschaft „Rehabilitation und
[image: ]gesellschaftliche Teilhabe sehbehinderter und blinder Seniorinnen und Senioren“ des VBS mit ihrem programmatischen Namen die Auffassung, dass Rehabilitation mit dem Ziel der persönlichen Autonomie und gesellschaftlichen Teilhabe für Seniorinnen und Senioren mit Sehbeeinträchtigung selbstverständlich sein und Thema im VBS sein muss. Im Gegensatz zu den anderen Lebensphasen (Kindheit, Jugend, frühes und mittleres Erwachsenenalter) existiert für diese Altersgruppe in Deutschland und Österreich bislang kein systematisches bedarfsorientiertes Beratungs- und Unterstützungsangebot, das sowohl medizinisch-optische, wie auch rehabilitative und psychosoziale Fragestellungen berücksichtigt. Derzeit existierten nur punktuelle Angebote (z. B. Beratungsstellen für Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung), die zudem oft nicht ausreichend bekannt sind. Seniorinnen und Senioren mit einer Sehbeeinträchtigung fühlen sich von spezialisierten Beratungsangeboten häufig nicht angesprochen („Ich bin doch nicht blind oder sehbehindert!“). Dabei wird ein Sehverlust im Alter vielfach als beängstigend erlebt, insbesondere dann,


1 Seifert 2017
2 Kampmann 2015, Spring 2017

 (
wenn weitere gesundheitliche Beeinträchtigungen vorhanden sind.
Die AG hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2012 dementsprechend bisher mit folgenden Themen befasst:
Auswirkungen von Sehbeeinträchtigung bei gleichzeitiger Schwerhörigkeit (erworbene
 
Hörsehbehinderung)
Auswirkungen von Sehbeeinträchtigung in Verbindung
 
mit Demenzerkrankungen
)

· Altersspezifische Lehr- und Lernformen

· Die Motive und die Motivation zur Teilnahme an Beratung und Rehabilitation in Lebenspraktischen Fähigkeiten, Orientierung und Mobilität sowie Low Vision

Unter dem Aspekt der Teilhabe sind nicht alleine die Seniorinnen und Senioren, sondern auch die nächsten Angehörigen betroffen, denn die Sehbeeinträchtigung beeinflusst ebenso ihre Lebenssituation, insbesondere Rollenverhältnisse und alltägliche Aufgabenverteilungen.

Beteiligte Akteure
Das gültige Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen der Vereinten Nationen ist Grundlage für das Planen und Handeln der Arbeitsgemeinschaft des VBS sowie aller Akteure im Feld.3

Wir sehen die Notwendigkeit für ein flächendeckendes und bedarfsorientiertes, mit hochqualifiziertem Personal ausgestattetes Netz an Beratungs- und Rehabilitationsstellen. Diese müssen gerontologisch fundierte rehabilitative, medizinisch–optische, psychologische, rechtliche und soziale Dienstleistungen in mobiler und ambulanter Form umfassen. Für den Aufbau sind spezialisierte Reha-Fachkräfte, Low Vision-qualifizierte Fachpersonen, spezialisierte Einrichtungen und insbesondere die Akteure der allgemeinen Seniorenarbeit zur Zusammenarbeit aufgefordert.

Seniorinnen und Senioren mit einer Sehbeeinträchtigung sollen gleichermaßen von erfahrenen betroffenen Senioren begleitet werden. Vertreterinnen und Vertreter der Selbsthilfe bieten Orientierung, Erfahrungswissen und emotionale Unterstützung. Die Arbeitsgemeinschaft betrachtet die Zusammenarbeit zwischen Fachhilfe und Selbsthilfe als selbstverständlich und sieht darin eine gute und produktive Komplementarität.

[image: ]Die Finanzierung der Beratung und Rehabilitation für Seniorinnen und Senioren mit Sehbeeinträchtigung muss jener in anderen Lebensphasen und anderen Gesundheitsbereichen gleichgestellt werden. Rehabilitation bei Sehbeeinträchtigung muss verordnungswürdig werden, damit sie von den Senioren als nützlich und wichtig erachtet wird, aber auch, damit sie aus der Sicht der gesetzlichen und privaten Krankenkassen, weiterer Kostenträger und der Augenheilkunde als Teil eines Behandlungskonzeptes betrachtet wird. Die AG

3 UNO 2006, z.B. Artikel 26 „Habilitation und Rehabilitation“: siehe Box a
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lädt die Organisationen des Gesundheitswesens zum Dialog ein.
)
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[image: ]Das multidisziplinäre Vorstands-Team der AG Rehabilitation und gesellschaftliche Teilhabe sehbehinderter und blinder Seniorinnen und Senioren im VBS nimmt sich dieser vernachlässigten Themen im Rahmen des VBS und der vielfältigen dort möglichen Kooperationen an und fördert den fachlichen Austausch und die Entwicklung und Weiterentwicklung der für die Zielgruppe zugeschnittenen interdisziplinären Angebote.

Des Weiteren organisiert und veranstaltet die AG Fachtagungen und Fortbildungen unter Einbeziehung neuer Forschungsergebnisse und Konzepte.

State of the Art zur sehbehinderungsspezifischen Beratung von Seniorinnen und Senioren:
Jegliche Aktivität zur Rehabilitation und gesellschaftlichen Teilhabe sehbehinderter und blinder Seniorinnen und Senioren ist komplex und unbedingt interdisziplinär.
· Die Aussage „Rehabilitation beginnt dann, wenn die Augenmedizin
aufhört“, ist veraltet und falsch. Sobald die Selbstversorgung im Alltag nur noch eingeschränkt möglich ist, das Lesen nicht mehr funktioniert oder erste Unsicherheiten in der persönlichen Fortbewegung erlebt werden, sollten Expert/inn/en konsultiert werden.

· Jedem Angebot sollte immer eine individuelle Beratung vorausgehen, um die persönliche Situation sowie individuelle Interessen und Bedarfe gemeinsam abzuklären.

· Die Erstberatung umfasst neben Informationen über weiterführende Angebote, Selbsthilfeorganisationen, Reha-Fachdienste, spezifische Hilfsmittel und sozialrechtliche Aspekte auch die psychosoziale Beratung.

· Beratung beinhaltet auf Wunsch den Einbezug der engeren Angehörigen bzw. je nach Wohnsituation anderer Bezugspersonen (z.B. Mitarbeiter/innen der Altenpflege).

· Themen sind z.B. eine Wohnumfeld-Abklärung und -Anpassungsberatung (Barrierefreiheit, Hindernisse, Licht, Kontrast, Farbe) vor Ort wie auch Angebote für eine alltagsnahe Sensibilisierung.

· Eine professionelle Low Vision(LV)-Beratung ist eine unverzichtbare Ergänzung zur augenmedizinischen Behandlung und der Ausgangspunkt für alle weiteren Schritte. Im Verlauf der LV-Beratung werden die vorhandenen Sehpotentiale geklärt und geeignete Hilfsmittel praktisch erprobt.

· [image: ]Jede Aktivität empfiehlt eine parallele bedarfsorientierte individuelle Einschätzung der auditiven und kognitiven Funktion/Situation und berücksichtigt deren Ergebnisse in jeder ihrer Strategien!

















·  (
Im Rahmen des jeweiligen Angebots werden Fragen zu den einschränkenden Auswirkungen und Folgen thematisiert. Die eigene Einschätzung: „Wie sehe ich?“ und „Was brauche ich?“ ist
 
der
wegweisende Ausgangspunkt für die gemeinsame Bearbeitung konkreter Lösungen
 für die Autonomie im Alltag.
Angebote berücksichtigen die persönlich wichtigen Ressourcen auf psychischer und gesellschaftlicher Ebene, über die ältere Mitbürger verfügen, ihre Lebenserfahrungen und Lebensziele (Wie habe ich andere Probleme gemeistert? Wa
s steht jetzt für mich im
 
Vordergrund?).
)Methodik und Didaktik sind altersgemäß angepasst (z.B. Gestaltung der Lernsequenzen) und vermitteln auch kompensatorische Strategien (z.B. Hilfe und Begleitung anfordern). Sie berücksichtigen die individuellen Voraussetzungen (z.B. Gehvermögen, Tastsinn, Hörvermögen) sowie den Sehverlust verstärkende gesundheitliche und soziale Fragestellungen (kognitive Leistungseinbußen, fehlende soziale Unterstützung, Schwerhörigkeit usw.).
· Die AG tritt ein gegen die Unterversorgung in der Erkennung von Sehbehinderungen, sowohl im häuslichen Umfeld als auch in stationären Einrichtungen.
Notwendigkeiten
Wir sind weit von einer flächendeckenden, bedarfsorientierten und qualitativ durchgehend hochwertigen Struktur entfernt. Wir brauchen deshalb

· eine starke Vernetzung mit den im Aufgabenfeld bereits aktiven Expert/inn/en, mit der allgemeinen Seniorenarbeit auf allen Landesebenen, mit den Partnern im Gesundheitsbereich und der Sozialpolitik.
· eine sich ergänzende, komplementäre Zusammenarbeit mit den Beratungsnetzen der Selbsthilfe.
· einen regelmäßigen Austausch mit spezifischen und allgemeinen Fachorganisationen der Seniorenarbeit, die diese auf regionaler Ebene umsetzen.
· eine Systematik in der Gesundheits- und Sozialpolitik, die dafür Sorge trägt, dass bedarfsorientierte Angebote mit einer auskömmlichen Regelfinanzierung umgesetzt werden können.
· weiterhin mehr ausgebildete Fachkräfte für die Aufgabenfelder Orientierung und Mobilität, Lebenspraktische Fähigkeiten und Low Vision Beratung /Sehhilfenanpassung.
· [image: ]in allen Fachausbildungen die Vermittlung gerontologischer Kenntnisse, damit die Seniorinnen und Senioren eine ihren Lebenszielen und Lebensrealitäten angemessene Dienstleistung erhalten.
Die AG „Rehabilitation und gesellschaftliche Teilhabe sehbehinderter und blinder Seniorinnen und Senioren“ spricht dazu alle erwähnten Partner an und lädt ein zur Kooperation.
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UNO-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung 2006
Artikel 26 „Habilitation und Rehabilitation“:
1. Die Vertragsstaaten treffen wirksame und geeignete Maßnahmen, namentlich auch durch Rückgriff auf Unterstützung durch andere Menschen mit Behinderungen, um Menschen mit Behinderungen in die Lage zu versetzen, ein Höchstmaß an Unabhängigkeit,  umfassende körperliche, geistige, soziale und berufliche Fähigkeiten sowie die volle Teilhabe und Teilnahme an allen Aspekten des Lebens zu erreichen und zu bewahren. Zu diesem Zweck organisieren, stärken und erweitern die Vertragsstaaten umfassende Habilitations- und Rehabilitationsdienste und - programme, insbesondere auf dem Gebiet der Gesundheit, der Beschäftigung,  der Bildung und der Sozialdienste, dergestalt, dass diese Dienste und Programme
a) im frühestmöglichen Stadium beginnen und auf einer multidisziplinären Bewertung der individuellen Bedürfnisse und Stärken beruhen;
b) die Teilnahme und Teilhabe an der Gemeinschaft und an allen Aspekten des gesellschaftlichen Lebens unterstützen, freiwillig sind und Menschen mit Behinderungen so gemeindenah wie möglich, zur Verfügung stehen, auch in ländlichen Räumen.
2. Die Vertragsstaaten fördern die Entwicklung der Aus- und Fortbildung für Fachkräfte und Mitarbeiter in Habilitations- und Rehabilitationsdiensten.
3. Die Vertragsstaaten fördern die Verfügbarkeit, Kenntnisse und die Verwendung von Geräten und assistiven Technologien, die für Menschen mit Behinderungen bestimmt sind, für die Zwecke der Habilitation und Rehabilitation.
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